
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Anhang II der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Produktgruppe: gräfix MF CLP 

Version: 19/01 Bearbeitungsdatum: 04.07.2019 Druckdatum: 04.07.2019 Seite 1 von 13 

 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 
1.1 Produktidentifikator 
 

gräfix 686 Mineralgrund fein   gräfix 687 Mineralgrund grob 
gräfix 688 Mineralfüllfarbe fein  gräfix 689 Mineralfüllfarbe mittel 
gräfix 690 Mineralfüllfarbe grob  gräfix 693 Mineral-Faserschlämme 
gräfix 694 Mineral-Außenfarbe  gräfix 695 Mineral-Außenfarbe nh 

 gräfix 696 Mineral-Innenfarbe  gräfix 697 Mineral-Fixativ  
 gräfix 698 Mineral-Vlieskleber 

 
 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen der Stoffe oder Gemische und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 

 
Relevante Verwendung: Beschichtung zur Schutzbeschichtung und Oberflächen-
gestaltung von Wänden und Decken. 
 
Verwendungen von denen abgeraten wird: Von allen anderen Verwendungen wird 
abgeraten. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

    Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk GmbH & Co. KG 
Bayreuther Straße 46 
91322 Gräfenberg 

Telefon: +49 9126/2569-0 
Telefax: +49 9126/2596-17 

www.graefix.de 
 
eMail (sachkundige Person): info@graefix.de 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Gemeinsames Giftinformationszentrum Erfurt: Tel.: +49 (0) 361-730 730 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 
2.1  Einstufung des Stoffes oder Gemischs 
 (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 
 
 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 
 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
 (nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 
 
 Entfällt 
 
 Gefahrenpiktogramm: 
 Entfällt 
 
 Signalwort: 
 Entfällt 
 
 Gefahrenhinweise: 
 Entfällt 
 
 Sicherheitshinweise: 
 Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
 
2.3  Sonstige Gefahren 
 

Das Produkt ist alkalisch. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1 Stoffe 
 

Nicht zutreffend, da es sich bei dem Produkt um ein Gemisch handelt (siehe Abschnitt 
3.2). 

 
3.2 Gemische 

 
Gemisch aus Bindemitteldispersion, Kaliwasserglas, Füllstoffen und ungefährlichen 
Zusätzen 
 

 Gefährliche Inhaltsstoffe: 
 Keine deklarationspflichtigen Inhaltsstoffe  
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise 

Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer 
sollten aber den Kontakt mit dem Produkt vermeiden. 
Bei Unwohlsein des Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen. 
 
Einatmen 

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden, wie Unwohlsein, 
Husten oder anhaltende Reizung, ärztlichen Rat einholen. 
 
Hautkontakt 

Betroffene Hautfläche sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Be-
schmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen bzw. entfernen. Kleidung, Schuhe, 
usw. vor Wiederverwendung gründlich waschen bzw. reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt 
konsultieren. 
 
Augenkontakt 

Augen nicht reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche Augenschä-
den verursacht werden können. Gegebenenfalls Kontaktlinsen entfernen und das Auge 
sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser mindestens 20 Minuten spülen. 
Falls möglich, isotonische Augenspüllösung (z.B. 0,9 % NaCl) verwenden. Immer Ar-
beitsmediziner oder Augenarzt konsultieren. 
 
Verschlucken 

Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund mit Wasser spülen und reichlich 
Wasser trinken. Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren. 

 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Möglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt 
werden. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1 Löschmittel 

 
Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar. 
Löschmittel und Brandbekämpfung sind deshalb auf den Umgebungsbrand abzustimmen. 

 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und wirkt auch bei anderen Materialien 
nicht brandfördernd. 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Keine besonderen Maßnahmen zur Brandbekämpfung erforderlich. Brandrückstände und 
kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

 
 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren 
 
 Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persönliche Schutzausrüstung 
 anlegen (siehe Abschnitt 8). 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

 
Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.  
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, 
Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. 

 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

 
Abschnitte 8 und 13.  
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzkleidung tragen. 
 Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Belüftung in den Arbeitsräumen sorgen. Bei 
 der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
  
 Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 

Unverträglichkeiten 
 

 In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
 Vor Frost schützen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 
 Vor Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
 

Dieses Produkt ist dem GISCODE BSW40 zugeordnet (siehe Abschnitt 15). 
Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang, zu Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensregeln können dem GISCODE BSW40 entnommen werden. Er steht als Teil 
des Gefahrstoff-Informationssystems der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unter 
www.gisbau.de zur Verfügung. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 
8.1 Zu überwachende Parameter 
  
 Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu 
 überwachenden Grenzwerten. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 
  Für gute Lüftung sorgen.  
 
8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemein 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden. Berührung mit den Augen 
vermeiden. Vorbeugender Hauschutz durch Hautschutzmittel. Von Nahrungsmitteln, 
Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
Augen-/Gesichtsschutz 

Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrillen gemäß EN 166 verwenden. 
 
Hautschutz 

Schutzhandschuhe gemäß EN 374 mit CE-Kennzeichnung empfehlenswert. 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von 
weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff 
/ die Zubereitung sein. 
Durchdringungszeit: ≥ 480 min 
 
Allgemeine Informationen zum Handschutz finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen 
Regel BGR/GUV-R 195.  
 
Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden. 

 
Körperschutz 

Arbeitsschutzkleidung 

Atemschutz 

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung (Typs FFP2 nach EN 149) 
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8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:  

 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restmengen verwenden oder sachgemäß 
entsorgen. 
 
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation oder in den Erdboden soll verhindert 
werden. 
 
Einhaltung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Keine speziellen 
Kontrollmaßnahmen erforderlich. 
 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

(a) Aussehen: flüssig bis pastös 
Aggregatzustand: flüssig 
Farbe: verschieden, je nach Einfärbung 

(b) Geruch: charakteristisch 
(c) Geruchsschwelle: nicht anwendbar 
(d) pH-Wert bei 20 °C: 11 - 11,4 
(e) Schmelzpunkt: nicht bestimmt 

Gefrierpunkt: nicht bestimmt 
(f) Siedepunkt/-bereich: nicht bestimmt 
(g) Flammpunkt (°C): nicht anwendbar 
(h) Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar 
(i) Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht anwendbar 
(j) obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: nicht anwendbar 
(k) Dampfdruck: keine Daten verfügbar 
(l) Dampfdichte: keine Daten verfügbar 
(m) Relative Dichte: ca. 1,1 - 1,5 g/cm3 bei 20 °C 
(n) Löslichkeit in Wasser (T = 20°C): mischbar 
(o) Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser): nicht bestimmt 
(p) Selbstentzündungstemperatur: nicht selbstentzündlich 
(q) Zersetzungstemperatur: keine Daten verfügbar 
(r) Viskosität: keine Daten verfügbar 
(s) Explosive Eigenschaften: nicht explosiv 
(t) Oxidierende Eigenschaften: nicht anwendbar 

 
9.2 Sonstige Angaben 
 

Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität 
 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.2 Chemische Stabilität 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien 
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Das Gemisch in seiner Gesamtheit wurde nicht toxikologisch untersucht. Die Angaben zu 
toxikologischen Wirkungen resultieren aus den entsprechenden Angaben für Zement. 
Zemente (Normalzemente) und Portlandzementklinker haben die gleichen toxikologischen 
und ökotoxikologischen Eigenschaften. 
 
 
 

 
Gefahrenklasse Ergebnis der Einschätzung von Auswirkungen für 

(a) Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(b) Ätz-/Reizwirkung 
auf die Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(c) Schwere Augen- 
schädigung/-
reizung 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(d) Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(e) Keimzell-
Mutagenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(f) Karzino- 
genität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(g) Reproduk- 
tionstoxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(h) Spezifische 
Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger 
Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(i) Spezifische 
Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter 
Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

(j) Aspirations- 
gefahr 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 Weitere 
Informationen 

Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Bei sachgemäßem Umgang und 
bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unserer 
Erfahrung und den uns vorliegenden Informationen keine 
gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogenen Angaben 
 
12.1  Toxizität 

 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen:  keine Daten verfügbar 
 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit:  keine Daten verfügbar 
 
12.3  Bioakkumulationspotenzial 
 

Produkt:    keine Daten verfügbar 

 
12.4  Mobilität im Boden 

 
 keine Daten verfügbar 
 
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 
nicht anwendbar 
 

12.6  Andere schädliche Wirkungen 
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 
 Empfehlung: 
 
 Entsorgung gemäß den behördliche Vorschriften. 
 

 
 Europäisches Abfallverzeichnis: 
 

08 01 12: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen. 
 
Ungereinigte Verpackungen: 
 
Verunreinigte Verpackungen optimal entleeren und nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwertung zuführen. 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 
Kein Gefahrgut nach den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter ADR, RID, ADN, 
IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR. 

 
14.1  UN-Nummer 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.3  Transportgefahrenklassen 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.4  Verpackungsgruppe 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.5 Umweltgefahren 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

Nicht zutreffend. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und 

gemäß IBC-Code 
 

Nicht zutreffend. 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
gemäß AwSV 

 

GISCODE: BSW40 (Beschichtungsstoff, wasserbasiert, alkalisch) 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
a) Änderungen gegenüber der Vorversion des Sicherheitsdatenblattes 

 
Vollständige Neufassung 
 

b) Abkürzungen und Akronyme 
 

ACGIH American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists 

 

ADR/RID European Agreements on the transport 
of Dangerous goods by Road/Railway 

Europäisches Übereinkommen über 
die internationale Beförderung gefährli-
cher Güter auf der Straße/Ordnung 
über die internationale Eisenbahnbe-
förderung gefährlicher Güter 

APF Assigned protection factor  Schutzfaktor von Atemschutzmasken 

AVV Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung -AVV) 

 

CAS Chemical Abstracts Service internationaler Bezeichnungsstandard 
für chemische Stoffe 

CLP Classification, labelling and packaging 
(Regulation (EC) No. 1272/2008) 

Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen 
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

DNEL Derived No-Effect Level Abgeleitete Expositionshöhe ohne 
Beeinträchtigung 

EC50 Half maximal effective concentration  Mittlere effektive Konzentration 

ECHA European Chemicals Agency Europäische Chemikalienagentur 

EINECS European Inventory of Existing Com-
mercial Chemical Substances 

Europäische Datenbank kommerzieller 
Altstoffe 

EPA Siehe HEPA Siehe HEPA 

HEPA High efficiency particulate air filter Hoch effizienter Luftfiltertyp 

IATA International Air Transport Association Internationale Flug-Transport-
Vereinigung 

IMDG International agreement on the Mari-
time transport of Dangerous Goods 

Gefahrgutkennzeichnung für gefährli-
che Güter im Seeschiffsverkehr 

IUPAC International Union of Pure and Applied 
Chemistry 

Internationale Union für reine und an-
gewandte Chemie 

MEASE Metals estimation and assessment of 
substance exposure 

 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic  Persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch 

PROC Process category  Verfahrenskategorie 

REACH Registration, Evaluation and Authorisa-
tion of Chemicals (Regulation (EC) No. 
1907/2006) 

Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe 
(Verordnung Nr. (EG) 1907/2006) 

SDB Sicherheitsdatenblatt  

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  

UVCB Substances of Unknown or Variable 
composition, Complex reaction prod-
ucts or Biological materials 

Stoffe mit unbekannter oder variabler 
Zusammensetzung, komplexe Reakti-
onsprodukte und biologische Materia-
lien 
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vPvB Very persistent, very bioaccumulative sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

AwSV Verordnung zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen

 

 
 
 

c) Methoden gemäß Artikel 9 der VO (EG) 1272/2008 zur Bewertung der 
Informationen zum Zwecke der Einstufung: 
 
Die Bewertung erfolgte nach Artikel 6 Absatz 5 und Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008. 
 

 
d) Schulungshinweise 
 

Zusätzliche Schulungen, die über die vorgeschriebene Unterweisung bei Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen hinausgehen, sind nicht erforderlich. 
 
 
Ausschlussklausel 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderun-
gen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. 
Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, 
Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt 
werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten 


